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Mein Name ist Friederike Becker-Lerchner.
Ich arbeite als Rechtsanwaltin und bewege
mich hauptsachlich im Arbeitsrecht. Bereits
seit dem Jahr 2005 bin ich auBerdem die
Chefredakteurin von , Urteilsdienst fiir den
Betriebsrat”. In meiner Sprechstunde beant-
worte ich lhnen lhre wichtigen Fragen aus
lhrem Betriebsratsalltag.

Editorial

Liebe Betriebsratin, lieber Betriebsrat,

herzlichen Gliickwunsch zu lhrer Wahl als Betriebsrat! lhre
Kolleginnen und Kollegen haben Sie neu oder erneut in den
Betriebsrat gewahlt. Sie haben Ihnen damit groBes Vertrau-
en geschenkt. Nun ist es Ihre Aufgabe, ihre Belange in den
kommenden 4 Jahren so gut wie mdglich zu vertreten.

Die Kolleginnen und Kollegen unter lhnen, die zum ersten
Mal in die Arbeitnehmervertretung gewahlt wurden, werden
sicherlich wissen wollen, welche Aufgaben sie haben. Sie in-
teressiert sicherlich, welchen Anspruch auf Schulungen Sie
haben und wer die Kosten dafiir tragt. AuBerdem, wie Sie
mit dem Thema Freistellung umzugehen haben und welchen
Pflichten Sie als Betriebsrat nachzukommen haben.

Antworten auf diese Fragen erhalten Sie in dieser aktuel-
len Sonderausgabe. Sie werden schnell feststellen, dass Sie
sich auf eine zwar nicht leichte, aber eine zu bewaltigende
Aufgabe eingelassen haben. Mit der richtigen Fachliteratur,
wie z. B. [hrem , Urteilsdienst fir den Betriebsrat”, und den
richtigen Ansprechpartnern werden Sie jedes noch so kom-
plizierte Problem l6sen kdnnen. Ich wiinsche Ihnen eine gute
Hand und das richtige Quantchen Gliick.

Herzliche GriBe

Tuedailee Kdees -lecues

Rechtsanwaltin und Chefredakteurin
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Konstituierende Sitzung | Lesezeit 2 Minuten

PRAXISWISSEN

Hier beginnt lhre Amtszeit als Betriebsrat

Nun ist es so weit. lhre Kolleginnen und Kollegen haben Sie in den neuen Betriebsrat gewahilt. Ihre
erste Sitzung ist die konstituierende Sitzung. Hierzu ladt der Wahlvorstand ein. Und zwar vor Ab-
lauf von 2 Wochen nach dem Wahltag (§ 29 Abs. 1 BetrVG). Die Sitzung selbst muss nicht innerhalb
einer Woche nach der Wahl stattfinden. Sie kann auch wesentlich spater terminiert werden.

Vermeiden Sie eine betriebsratslose Zeit

Ihr Arbeitgeber bzw. lhre Arbeitgeberin muss Ihre Mitbestim-
mungsrechte erst beachten, wenn Sie konstituiert sind. Sie soll-
ten lhre konstituierende Sitzung deshalb so legen, dass sie noch
wahrend der oder unmittelbar im Anschluss an die Amtszeit des
alten Betriebsrats stattfindet. So vermeiden Sie eine betriebsrats-
lose Zeit.

I  ACHTUNG

Wochenfrist kann ausnahmsweise iiberschritten
werden

Von der Wochenfrist kann der Wahlvorstandsvorsitzen-
de ausnahmsweise abweichen, aber nur geringfiigig. Zu-

dem kann er die Frist iiberschreiten, wenn er durch das
spatere Abhalten der Sitzung sicherstellt, dass der neu
gewahlte Betriebsrat durch die Wahl des Betriebsratsvor-
sitzenden und seines Stellvertreters sofort handlungsfa-
hig wird. Das heit: Die Amtszeit des neuen Betriebsrats
muss sofort beginnen.

Wen der Wahlvorstand einladt

Zur konstituierenden Sitzung muss der Wahlvorstand alle Gewahl-
ten einladen, die die Wahl angenommen haben. Hat einer Ihrer ge-
wahlten Kolleginnen oder Kollegen die Wahl nicht angenommen,
bekommt das nachgeriickte Ersatzmitglied eine Einladung.

Kommt der Wahlvorstandsvorsitzende seiner Pflicht zur Einberu-
fung der konstituierenden Sitzung nicht nach, miissen Sie als neu
gewahlte Betriebsratsmitglieder selbst die Initiative ergreifen. Ver-
standigen Sie sich einfach tiber den Zeitpunkt der Sitzung. Stellen
Sie sicher, dass alle Mitglieder des Betriebsrats vom Zeitpunkt und
Ort der Sitzung erfahren.

©  MEINTIPP

Informieren Sie lhren Wahlvorstand vorher
schriftlich

Bevor Sie als neu gewahlter Betriebsrat tatsachlich ak-
tiv werden, sollten Sie dem Wahlvorstand dies schriftlich
mitteilen. Geben Sie ihm zudem eine letzte Chance, die
Sitzung selbst einzuberufen.

Was in der konstituierenden Sitzung passiert

Das Hauptziel in dieser Sitzung ist es, den Betriebsratsvorsitzen-
den und seinen Stellvertreter zu wahlen (§ 26 Abs. 1 BetrVG).

Dazu muss der Betriebsrat beschlussfahig sein. Die Beschlussfa-
higkeit des Gremiums wird noch vom Wahlvorstand festgestellt.
Ist dies geschehen, muss zunachst ein Leiter bzw. eine Leiterin fiir
die Wahl des Vorsitzenden und des Stellvertreters bestimmt wer-
den. Und zwar per Wahl durch Sie und die anderen anwesenden
Betriebsrate. Zum Wahlleiter bzw. zur Wahlleiterin kann nur ein
neu gewahltes Betriebsratsmitglied gewahlt werden. Vorschlags-
berechtigt sind die Betriebsratsmitglieder selbst.

Weitere Wahlen nach Beschluss

Weitere Beschliisse, vor allem die Wahl der freizustellenden Be-
triebsratsmitglieder und die Wahl der Mitglieder des Betriebsaus-
schusses in groBeren Gremien ab 9 Betriebsréten (§ 27 BetrVG),
kénnen Sie fassen, wenn samtliche Mitglieder lhres Gremiums
rechtzeitig geladen sind, der Betriebsrat beschlussfahig ist (§ 33
Abs. 2 BetrVG) und die anwesenden Mitglieder einstimmig be-
schlossen haben, iiber den Regelungsgegenstand des spater ge-
fassten Beschlusses zu beraten und abzustimmen. Nicht erforder-
lich ist, dass bei der Sitzung alle Betriebsratsmitglieder anwesend
sind.

Der Wahlvorstand geht, der Wahlleiter iibernimmt

Nach seiner Wahl {ibernimmt der Wahlleiter die weitere Leitung
der konstituierenden Sitzung. Er fiihrt deshalb auch die Wahl des
Betriebsratsvorsitzenden und seines Stellvertreters durch.

Das heiBt: Der Wahlvorstandsvorsitzende leitet die konstituierende
Sitzung nur bis zur Wahl eines Wahlleiters. Sobald dieser gewahlt
ist, entféllt sein Teilnahmerecht. Denn ab diesem Zeitpunkt Gber-
nimmt der Wahlleiter die weitere Leitung der konstituierenden
Sitzung. Der Wahlvorstandsvorsitzende iibergibt Ihnen als neuem
Betriebsrat aber vorher noch die Wahlunterlagen. Diese miissen
Sie bis zum Ende lhrer Amtszeit aufbewahren (§ 19 WO).

Q@  MEIN TIPP

Denken Sie auch an die anderen Wahlen

Sinnvoll ist es, wenn Sie bereits im Rahmen der konsti-
tuierenden Sitzung weitere Wahlen durchfiihren. So wer-
den Sie schneller arbeitsfahig.

Die Wahl Ihres Vorsitzenden und seines Stellvertreters

Es folgt die Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters un-
ter Leitung des Wahlleiters (§ 26 BetrVG). Jeder Betriebsrat, mit
Ausnahme von Ein-Personen-Betriebsraten in Kleinbetrieben (§ 9
Satz 1 BetrVG), hat einen Vorsitzenden und einen stellvertreten-
den Vorsitzenden zu wéhlen. Fir die Wahl ist keine qualifizierte
Mehrheit notwendig. Deshalb sind diejenigen als Vorsitzender
bzw. Stellvertreter gewahlt, auf die die meisten Stimmen entfallen.

URTEILSDIENST FUR DEN BETRIEBSRAT 3



PRAXISWISSEN

Organisation | Lesezeit 2 Minuten

Wie der Betriebsrat organisiert ist

Im Betriebsverfassungsgesetz finden Sie unter der Uberschrift ,,Geschiftsfithrung des Betriebsrats”
(§§ 26-41 BetrVG@) alles Wichtige zur internen Organisation des Betriebsrats. Hier sind u. a. lhre Be-
fugnisse als Betriebsratsvorsitzender geregelt und wann ein Betriebsausschuss gewahlt werden
muss. Zudem erfahren Sie, wann Sie Ausschiisse einsetzen konnen und wie Sie Beschliisse richtig
fassen. Ich habe mich im Folgenden auf die fir Sie wichtigsten Aspekte zu Beginn einer neuen

Amtszeit fokussiert.

Vorsitzender des Betriebsrats

In § 26 BetrVG ist nicht nur die Wahl des Betriebsrats und der
Stellvertreter geregelt. Es ist vielmehr auch klargestellt, dass der
Vorsitzende, bzw. im Fall von dessen Verhinderung sein Stellver-
treter, den Betriebsrat nach auBen hin vertritt. Das heilt: Er ist
derjenige, der dem Arbeitgeber bzw. der Arbeitgeberin etwaige
Entscheidungen und Beschliisse mitteilt. Zudem ist er der alleinige
Vertreter des Betriebsrats vor Gericht; z. B. in Beschlussverfahren.
Er ist Empfanger der Erkldrungen, die gegeniiber dem Betriebsrat
abgegeben werden miissen.

I ACHTUNG

Vorsitzender benétigt Beschluss

Als Vorsitzender bzw. Vorsitzende des Betriebsrats kon-
nen Sie allerdings nur Erklarungen abgeben, wenn lhr
Gremium zuvor einen entsprechenden Beschluss gefasst
hat. Das fiihrt lhnen klar vor Augen: Wann immer Sie eine
Stellungnahme abgeben oder eine Entscheidung mittei-
len wollen, miissen Sie zuvor das ,, Okay” des Gremiums
einholen. Und zwar in Form eines entsprechenden Be-
schlusses.

Welche Aufgaben der Vorsitzende noch hat

Als Vorsitzender des Betriebsrats fiihren Sie die laufenden Ge-
schafte. Das gilt jedenfalls, wenn lhr Gremium weniger als 9 Mit-
glieder hat. Sie sind also derjenige bzw. diejenige, der/die Sitzun-
gen einberuft (§ 29 Abs. 2 BetrVG), die Tagesordnung festlegt und
Termine koordiniert.

Sie leiten auBerdem die Betriebsratssitzungen und unterschreiben,
i. d. R. gemeinsam mit dem Schriftfiihrer, das Protokoll einer Be-
triebsratssitzung (§ 34 BetrVG). Des Weiteren ist es Ihre Aufgabe,
die Betriebsversammlung zu leiten (§ 42 BetrVG) und samtliche
Aufgaben zu erledigen, die lhnen die Geschaftsordnung zuweist.

Wann es einen Betriebsausschuss geben muss (§ 27
BetrVG)

Betriebsrate mit 9 oder mehr Mitgliedern miissen neben dem Be-
triebsratsvorsitzenden und dessen Stellvertreter bzw. Stellvertre-
terin einen Betriebsausschuss wahlen bzw. bilden. Dieser besteht
aus dem Betriebsratsvorsitzenden und dem Stellvertreter sowie
abhangig von der GroBe des Gremiums aus weiteren Mitgliedern.

Aufgabe dieses Organs ist die Fiihrung der laufenden Aufgaben
des Gremiums; z. B. die Vorbereitung von Sitzungen und Beschliis-
sen. Zudem muss der Betriebsausschuss notwendige Auskiinfte
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und Unterlagen einholen. Und: Er muss den laufenden Schriftver-
kehr erledigen.

Der Betriebsrat kann dem Betriebsausschuss zudem weitere Auf-
gaben iibertragen. Die Ubertragung muss schriftlich festgehalten
werden (§ 27 Abs. 2 Satz 3 BetrVG).

Wenn Sie weitere Aufgaben iibertragen wollen

Viele Betriebsrate, die sich dazu entscheiden, erméchtigen den
Betriebsausschuss, z. B. personelle Fragen, wie Einstellungs-, Ein-
gruppierungs- und Versetzungsangelegenheiten, selbst zu regeln.
Fir diese Aufgaben tritt der Betriebsausschuss dann an die Stelle
Ihres Gremiums. Wenn Sie als Betriebsrat weitere Aufgaben an
den Betriebsausschuss delegieren mochten, miissen Sie einen ent-
sprechenden Beschluss (§ 33 BetrVG) fassen. Alternativ kénnen
Sie die Ubertragung auch in lhrer Geschéftsordnung festlegen.

®  MEIN TIPP

Betriebsvereinbarungen konnen Sie nicht
delegieren

Als Betriebsrat konnen Sie praktisch alle Aufgaben an
den Betriebsausschuss iibertragen. Eine Ausnahme gibt
es jedoch: die Befugnis, Betriebsvereinbarungen abzu-
schlieBen. Dieses wichtige Recht diirfen Sie nicht iiber-
tragen.

Wie sich der Betriebsausschuss zusammensetzt

Der Betriebsausschuss besteht aus dem Betriebsratsvorsitzenden
und dessen Stellvertreter sowie

e bei 9—15 Betriebsraten aus weiteren 3 Mitgliedern,

e bei 17-23 aus 5 weiteren,

e bei 25-35 aus 7 weiteren und

e bei 37 oder mehr Mitgliedern aus 9 weiteren Ausschussmit-
gliedern (§ 27 Abs. 1 BetrVG).

Die Wahl des Betriebsausschusses erfolgt meist nach den Grund-
satzen der Verhdltniswahl. Eine Mehrheitswahl wird nur aus-
nahmsweise durchgefiihrt, wenn es nur einen Wahlvorschlag gibt.

6 26 Abs. 1 BetrVG

Vorsitzender

Der Betriebsrat wahlt aus seiner Mitte den Vorsitzenden
und dessen Stellvertreter.




PRAXISWISSEN

Wann und wie Ersatzmitglieder zum Zuge kommen

lhr Betriebsrat muss funktionieren. Und zwar auch dann, wenn mal ein Kollege bzw. eine Kollegin
fehlt. Deshalb gibt es Ersatzmitglieder (§ 25 BetrVG). Sie sorgen fiir Kontinuitat und vor allem fiir

die Beschlussfahigkeit lhres Gremiums.

Ersatzmitglieder des Betriebsrats sind Wahlbewerber, die nicht ge-
wahlt, aber auf einem Wahlvorschlag aufgefiihrt wurden. Sie ste-
hen sozusagen auf Abruf bereit. Dabei kommen im Wesentlichen
2 Mdglichkeiten des Einsatzes in Betracht.

1. Der dauerhafte Einsatz: Das ist der Fall, wenn ein Kollege
oder eine Kollegin aus dem Betriebsrat vorzeitig ganzlich
ausscheidet. In diesem Fall riickt das auf der Liste der Ersatz-
mitglieder an erster Stelle stehende Ersatzmitglied dauerhaft
nach.

2. Die kurzfristige, temporare Verhinderung eines Betriebsrats-
kollegen bzw. einer Betriebsratskollegin: Diese Variante spielt
in der Praxis die wichtigste Rolle. Sie betrifft das zeitweilige
Nachriicken, also die Stellvertretung fiir eine begrenzte Zeit,
z. B. wegen einer krankheitsbedingten Arbeitsunfahigkeit
oder aufgrund von Urlaub.

Die Rechte und Pflichten, die Sie als Betriebsrat haben, gelten
grundsatzlich nicht fiir die Ersatzmitglieder. Erst in dem Moment,
in dem ein Ersatzmitglied in den Betriebsrat aufriickt, erhalt es
fir die Dauer seiner Amtszeit alle Rechte und Pflichten eines Be-
triebsratsmitglieds. Der jeweilige Kollege bzw. die Kollegin von der
Ersatzbank erhélt erst in dem Moment, da er/sie in den Betriebsrat
aufrlickt, fir die Dauer seiner/ihrer jeweiligen Amtszeit alle Rechte
und Pflichten des Betriebsratsmitglieds. Er/sie ist dann vollwerti-
ges Mitglied des Betriebsrats. Wahrend des entsprechenden Zeit-
raums nimmt er bzw. sie alle anfallenden Betriebsratsaufgaben
wahr.

Scheidet ein Betriebsratsmitglied dauerhaft aus dem Betriebsrat
aus, ist § 24 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG anzuwenden. Die Mitgliedschaft
erlischt durch

e Niederlegung des Betriebsratsamts oder durch Beendigung
des Arbeitsverhaltnisses,

e den Verlust der Wahlbarkeit,

e den Ausschluss aus dem Betriebsrat oder infolge der Aufl6-
sung des Betriebsrats durch eine gerichtliche Entscheidung,

e nachtrdgliche gerichtliche Feststellung, dass zum Zeitpunkt
der Wahl bei dem gewahlten Betriebsratsmitglied die Voraus-
setzungen der Wahlbarkeit nicht vorlagen.

Ein Ersatzmitglied genieBt den besonderen Kiindigungsschutz an-
ders als reguldre Gremiumsmitglieder nicht von vornherein. Vor-
aussetzung dafiir, dass ein Ersatzmitglied in den Genuss des be-

sonderen Kiindigungsschutzes kommt, ist, dass es voriibergehend
oder dauerhaft ins Betriebsratsgremium nachriickt.

Bei den dauerhaft nachriickenden Kolleginnen und Kollegen ist es
einfach. Riicken sie endgiiltig ins Gremium nach, profitieren sie
von den gleichen Rechten wie Sie als regularer Betriebsrat und ge-
nieBen deshalb ab dem Zeitpunkt auch besonderen Kiindigungs-
schutz.

Kann ein Kollege oder eine Kollegin aus dem Gremium lediglich
voriibergehend seinem Ehrenamt nicht nachkommen, wird es
im Hinblick auf den Kiindigungsschutz komplizierter. SchlieBlich
scheidet kein Betriebsrat endgiiltig aus dem Gremium aus.

Der besondere Kiindigungsschutz besteht wahrend der gesamten
Zeit der Vertretung des regularen Betriebsratsmitglieds. Das heif3t:
Verbringt ein festes Gremiumsmitglied einen 3-wdchigen Urlaub,
profitiert das nachriickende Ersatzmitglied wahrend der 3 Wochen
vom besonderen Kiindigungsschutz. Allerdings ist es das auch zu-
nachst. Ist der Urlaub vorbei und das Ersatzmitglied riickt zuriick
auf seine Position als Ersatzmitglied, ware Ihr Arbeitgeber bzw.
Ihre Arbeitgeberin in einigen Fallen nicht auf eine auBerordentli-
che Kiindigung limitiert und brauchte nicht notwendigerweise die
vorherige ausdriickliche Zustimmung des Betriebsrats, wenn er/sie
kiindigen wollte.

Bei Ersatzmitgliedern, die nur temporar in das Gremium eintreten,
kann es allerdings passieren, dass sie wahrend ihrer Vertretungs-
zeit gar keine Betriebsratstétigkeit vornehmen. Deshalb differen-
ziert man danach, ob diese Ersatzmitglieder wahrend der Zeit
der Vertretung irgendwelche konkreten Betriebsratstétigkeiten
tibernommen haben oder nicht. Fiir solche Betriebsratstatigkeiten
reicht bereits die Teilnahme an einer Betriebsratssitzung.

Ersatzmitglieder, die wahrend der Zeit der Vertretung eines regula-
ren Betriebsratsmitglieds konkrete Betriebsratstatigkeiten erledigt
haben, wie zum Beispiel die Teilnahme an einer Betriebsratssit-
zung, genieBen den sogenannten nachwirkenden Kiindigungs-
schutz. Ihnen darf fir die Dauer von einem Jahr, gerechnet ab
dem Zeitpunkt des Endes des Nachriickens, nur auBerordentlich
gekiindigt werden.

Der besondere Kiindigungsschutz ist bei Ersatzmitgliedern nicht
ganz so umfassend wie bei reguldren Betriebsraten. In dem Fall
benétigt Ihr Arbeitgeber bzw. Ihre Arbeitgeberin nicht mehr die
vorherige Zustimmung des Betriebsrats zur Kiindigung, wenn das
Ersatzmitglied , nur noch” vom nachwirkenden Kiindigungsschutz
profitiert.

URTEILSDIENST FUR DEN BETRIEBSRAT 5



SCHWERPUNKTTHEMA

Betriebsratsschulungen | Lesezeit 4 Minuten

Ermitteln Sie die Schulungsmaoglichkeiten

Haben Sie als Betriebsrat sich einen ausreichenden Uberblick iiber die betrieblichen Gegebenheiten
verschafft und steht der Optimierungsbedarf fest, geht es an die Planung der Umsetzung einzelner
MaBnahmen. Dabei werden Sie unter Umstanden schnell feststellen, dass es lhnen in einigen Be-
reichen an Fachwissen fehlt. Aber: Nur wer ausreichend qualifiziert ist, kann liberzeugend mitreden
und gute Entscheidungen treffen. An sich liegt die Qualifizierung eines neuen Gremiums auch im
Interesse lhres Arbeitgebers bzw. lhrer Arbeitgeberin. Dennoch sehen viele Arbeitgeber auch bei
einem neu konstituierten Gremium nur die Kosten.

Erforderlichkeit muss gegeben sein

Selbst wenn dem so sein sollte: In der Regel wird Ihr Arbeitge-
ber bzw. lhre Arbeitgeberin die Erforderlichkeit der Teilnahme an
einem Seminar fiir einen frisch gewéhlten Betriebsrat nicht ab-
lehnen konnen. Denn Sie als Betriebsrat haben nach § 37 Abs. 6
und 7 BetrVG die Méglichkeit, Schulungen zu besuchen. Liegen die
entsprechenden Voraussetzungen vor, ist |hr Arbeitgeber bzw. lhre
Arbeitgeberin verpflichtet, die Kosten fiir ein Seminar zu tragen
(88 37 Abs. 2, 40 BetrVG).

Als erfahrener Betriebsrat sollten Sie Ihre Kolleginnen und Kolle-
gen auf dieses Recht aufmerksam machen und ihnen empfehlen,
Fortbildungen friihzeitig zu planen. Die wichtigsten Punkte zum
Fortbildungsanspruch lesen Sie im Folgenden.

Erforderlichkeit gegeben = Freistellungsanspruch

Nach § 37 Abs. 6 BetrVG haben Sie als Gremium einen Anspruch
darauf, dass einzelne Mitglieder oder auch mehrere Mitglieder
gleichzeitig fiir erforderliche WeiterbildungsmaBnahmen unter
Fortzahlung der Beziige freigestellt werden.

Sie erhalten Ihre Vergiitung fortgezahlt

Findet die Veranstaltung wahrend der Arbeitszeit statt, haben Sie
nach § 37 Abs. 6i.V. m. Abs. 2 BetrVG einen Anspruch auf bezahlte
Arbeitsfreistellung. lhr Arbeitgeber bzw. Ihre Arbeitgeberin muss
dem an der Schulung teilnehmenden Betriebsratsmitglied also
das Arbeitsentgelt fortzahlen, das dieses erhalten wiirde, wenn
es nicht an der Schulung teilnehmen, sondern wéhrend des Schu-
lungszeitraums arbeiten wiirde.

Wenn die Schulung auBerhalb der Arbeitszeit
stattfindet

Findet die Teilnahme an einer Schulung allerdings aus betriebs-
bedingten Griinden auBerhalb Ihrer personlichen Arbeitszeit statt,
haben Sie Anspruch auf einen entsprechenden Freizeitausgleich.
Dabei erhalten Sie zudem lhr Gehalt weiter (§ 37 Abs. 6 Satz 1
i. V. m. Abs. 3 BetrVG).

Inhalt der Veranstaltung notwendig fiir die
Betriebsratsarbeit

Entscheidend fir diesen Freistellungsanspruch ist die Erforderlich-
keit der vermittelten Kenntnisse. Diese ist dann gegeben, wenn
sich der Seminarinhalt auf Themen bezieht, die zu Ihren Aufgaben
gehdren.

Sie entscheiden, wer teilnimmt

Welche FortbildungsmaBnahmen Sie fiir erforderlich halten und
wer daran teilnimmt, entscheiden Sie durch Beschluss im Gremi-
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um. Auch der zeitliche Umfang fir die erforderlichen Schulungen
ist nicht begrenzt. Er ergibt sich lediglich aus der Notwendigkeit
und der blichen Dauer von Schulungen und Spezialschulungen.

Aus den Augen eines objektiven Betrachters priifen

Entscheiden Sie keinesfalls einfach aus dem Bauch heraus. Son-
dern iiberlegen Sie jedes Mal, unabhéngig von lhren subjektiven
Wiinschen, ob auch eine dritte Person die Schulung als erforderlich
beurteilen wiirde. Ist das der Fall, diirfte es keine Schwierigkeiten
mit Ihrem Arbeitgeber bzw. Ihrer Arbeitgeberin wegen der Teilnah-
me geben.

Entsendebeschluss muss sein

Als Betriebsrat sind Sie verpflichtet, die Teilnahme eines Mitglieds
an einer Schulung gegentiber Ihrem Arbeitgeber bzw. hrer Arbeit-
geberin rechtzeitig mitzuteilen. Und zwar in der Form eines Ent-
sendebeschlusses. Dieser muss dem Arbeitgeber/ der Arbeitgebe-
rin vor der Teilnahme zugehen. Zudem miissen Sie die Formalien
der Beschlussfassung, vor allem die ordnungsgemaBe Ladung mit
Tagesordnung, und die Beschlussfahigkeit im Gremium einhalten.

1  ACHTUNG

Konkrete Auflistung in der Tagesordnung ist
wichtig

Die Tagesordnung muss prazise den Tagesordnungspunkt
«Entsendung zu SchulungsmaBnahmen” und maglichst
auch eine Benennung der in Aussicht genommenen Semi-
nare enthalten. Die Behandlung dieses Themas unter dem
Punkt ,Verschiedenes” wird von der Rechtsprechung
nicht akzeptiert.

Zustimmung des Arbeitgebers nicht erforderlich

Haben Sie als Betriebsrat einen Entsendungsbeschluss nach § 37
Abs. 6 BetrVG gefasst, bendtigen Sie keine Zustimmung Ihres Ar-
beitgebers. Sollte Ihr Arbeitgeber bzw. Ihre Arbeitgeberin trotzdem
Einwénde haben, kann er oder kénnen Sie die Einigungsstelle zur
Klarung anrufen. Diese entscheidet dann dariiber, ob die Erforder-
lichkeit gegeben ist.

Betriebsrat hat Teilnahmepflicht nach Beschluss

Ist der Beschluss gefasst bzw. hat die Einigungsstelle entschieden,
ist das betreffende Betriebsratsmitglied allerdings nicht nur be-
rechtigt, sondern auch verpflichtet, an der entsprechenden Schu-
lung teilzunehmen.



Geeignete Schulungen

Neben dem Schulungsanspruch nach § 37 Abs. 6 BetrVG hat jedes
einzelne Betriebsratsmitglied wéhrend seiner 4-jahrigen Amtszeit
Anspruch auf insgesamt 3 Wochen bezahlte Freistellung zur Teil-
nahme an geeigneten Schulungs- und BildungsmaBnahmen (§ 37
Abs. 7 BetrVG).

I ACHTUNG

Diese Kollegen haben einen hoheren Anspruch

Der Anspruch erhoht sich fiir Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, die erstmals das Amt eines Betriebsrats-
mitglieds ibernehmen und auch nicht zuvor Jugend- und
Auszubildendenvertreter waren, auf 4 Wochen (§ 37
Abs. 7 BetrVG).

Einwandfreier betrieblicher Ablauf geht vor

Allerdings gilt das nicht uneingeschrankt. Als Betriebsrat miissen
Sie bei der Festlegung der zeitlichen Lage der Teilnahme an einer
Schulungs- und Bildungsveranstaltung die betrieblichen Notwen-
digkeiten beriicksichtigen (§ 37 Abs. 6 BetrVG). Was genau da-
runter zu verstehen ist, wird vom Gesetz nicht definiert. Solche
betrieblichen Notwendigkeiten kdnnen aber z. B. vorliegen, wenn
Sie an einer Schulung teilnehmen wollen, wahrend Ihr Arbeitgeber
gerade Uberstunden anordnet.

6 37 Abs. 6 BetrVG

Ehrenamtliche Tatigkeit

Die Absatze 2 und 3 gelten entsprechend fiir die Teilnah-
me an Schulungen ..., soweit diese Kenntnisse vermit-
teln, die fiir die Arbeit des Betriebsrats erforderlich sind.

WER AN WELCHEN SCHULUNGEN
TEILNIMMT, ENTSCHEIDEN SIE DURCH
BESCHLUSS IM GREMIUM.

SCHWERPUNKTTHEMA

\D Muster-Schreiben:

Entsendebeschluss

Betriebsrat der ... (Name der Firma) Ort, Datum
An die Unternehmensleitung der ... (Name der Firma)

Teilnahme von ... an einer FortbildungsmaBnahme nach
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Sehr geehrter Herr ..., sehr geehrte Frau ...,

der Betriebsrat hat in seiner Sitzung vom ... beschlossen, das
Betriebsratsmitglied ... (Name), die/der erst seit einigen Wochen
Mitglied des Gremiums ist, auf die Fortbildung

»Grundlagen der Betriebsratsarbeit Teil 1”
zu entsenden.

Die WeiterbildungsmaBnahme wird von ... (Name des Seminaran-
bieters) angeboten und findet in der Zeit vom ... bis ... stattin ...
(genaue Anschrift).

Die Schulung vermittelt Grundkenntnisse, die ... (Name) bisher
nicht hat. Diese sind fiir ihre/seine Arbeit in der Arbeitnehmerver-
tretung erforderlich. Denn professionelle Betriebsratsarbeit kann nur
geleistet werden, wenn die Gremiumsmitglieder ber Grundkennt-
nisse des Betriebsverfassungsrechts und des Arbeitsrechts verfiigen.
Diese werden im Rahmen der Schulung vermittelt.

Zu lhrer Information fiigen wir eine von dem Veranstalter gefertigte
Ubersicht iiber das Seminarprogramm bei.

Der Betriebsrat weist darauf hin, dass der Betriebsrat bei der zeit-
lichen Lage der Teilnahme an der WeiterbildungsmaBnahme die
betrieblichen Notwendigkeiten beriicksichtigt hat.

Mit freundlichen GriiBen

Unterschrift Betriebsratsvorsitzender

Zu finden unter www.adiuva.de

unter Eingabe des Titels im Suchfeld
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Muster-Schreiben: Entsendebeschluss 

Betriebsrat der … (Name der Firma)                                                             Ort, Datum



An die Unternehmensleitung der … (Name der Firma)



Teilnahme von … an einer Fortbildungsmaßnahme nach § 37 Abs. 6 BetrVG



Sehr geehrter Herr …, sehr geehrte Frau …,



der Betriebsrat hat in seiner Sitzung vom … beschlossen, das Betriebsratsmitglied … (Name), die/der erst seit einigen Wochen Mitglied des Gremiums ist, auf die Fortbildung:



„Grundlagen der Betriebsratsarbeit Teil I“ 



zu entsenden.



Die Weiterbildungsmaßnahme wird von … (Name des Seminaranbieters) und findet in der Zeit vom … bis … statt in … (genaue Anschrift).



Die Schulung vermittelt Grundkenntnisse, die … (Name) bisher nicht hat. Diese sind für ihre Arbeit in der Arbeitnehmervertretung erforderlich. Denn professionelle Betriebsratsarbeit kann nur geleistet werden, wenn die Gremiumsmitglieder über Grundkenntnisse des Betriebsverfassungsrecht und des Arbeitsrechts verfügen. Diese werden im Rahmen der Schulung vermittelt.



Zu Ihrer Information fügen wir eine von dem Veranstalter gefertigte Übersicht über das Seminarprogramm bei. 



Der Betriebsrat weist darauf hin, dass der Betriebsrat bei der zeitlichen Lage der Teilnahme an der Weiterbildungsmaßnahme die betrieblichen Notwendigkeiten berücksichtigt hat. 



Mit freundlichen Grüßen



Unterschrift Betriebsratsvorsitzender



bitte doppelklicken
Dateianlage
UBRxI-05-2026-SO_Musterschreiben-Entsendebeschluss.docx


PRAXISWISSEN

Freistellung | Lesezeit 2 Minuten

Wann Sie Anspruch auf Freistellung fur Schulungen
und andere Betriebsratsarbeiten haben

Als Betriebsrat miissen Sie eine Fiille von Aufgaben erledigen. Haufig miissen Sie sich dabei mit
schwierigen neuen Fragestellungen auseinandersetzen und Entscheidungen treffen. Oft ist es |h-
nen nicht moglich, lhre Aufgaben zu bewaltigen, ohne zuvor eine Fortbildung zu dem Thema zu be-
suchen. Ist das notig, haben Sie einen Freistellungsanspruch fiir den Besuch von Schulungen. Zudem
kénnen in groBBen Betrieben einige Betriebsrate ganz von ihrer Tatigkeit freigestellt werden. Wann
Sie Anspruch auf eine Freistellung haben und welche Rechte und Pflichten Sie als freigestellter Be-

triebsrat haben, lesen Sie im Folgenden.

Welche Méglichkeiten es gibt

Als Betriebsrat sind Sie fiir die Ausiibung lhrer Tatigkeit von Ihren
laufenden Aufgaben freizustellen. Das Gesetz unterscheidet dabei
2 Falle: Fiir bestimmte Betriebsratsaufgaben (Betriebsratssitzun-
gen, Fortbildungen, Ausschusssitzungen) sind Sie zeitlich begrenzt
freizustellen (§ 37 Abs. 2 BetrVG). Zudem kénnen einige Betriebs-
rate je nach GroBe des Betriebs komplett von ihrer Tatigkeit frei-
gestellt werden (§ 38 BetrVG). Und zwar ohne dadurch finanzielle
EinbuBen zu erleiden.

Betriebsratsaufgaben: lhr Arbeitgeber muss Sie
freistellen

Zum einen ist Voraussetzung eines Freistellungsanspruchs nach
§ 37 Abs. 2 BetrVG, dass Sie Betriebsratsaufgaben wahrnehmen.
Dabei muss es sich um Aufgaben handeln, die zu lhren Amtsoblie-
genheiten gehoren. Zum anderen muss die Arbeitsbefreiung zur
Durchfiihrung dieser Aufgabe erforderlich sein. Solche Aufgaben
sind beispielsweise: Vorbereitung und Teilnahme an Sitzungen
und Betriebsversammlungen, Gesprache mit Kolleginnen und Kol-
legen, Teilnahme an Schulungen.

1 ACHTUNG

Wo Sie arbeiten, ist nicht entscheidend

Dafiir, ob es sich um Betriebsratsaufgaben in diesem Sin-
ne handelt, ist es unerheblich, ob die Durchfiihrung der

Aufgaben im Betrieb oder auBerhalb des Betriebs statt-
findet. Zwar werden die meisten Aufgaben im Betrieb
erledigt, aber miissen Sie z. B. Verhandlungen mit Behor-
den wie dem Gewerbeaufsichtsamt oder einer Berufsge-
nossenschaft am Standort der jeweiligen Behorde fiihren,
handelt es sich oft ebenfalls um Betriebsratsaufgaben.

Betriebsrat entscheidet liber die Erforderlichkeit

Sie als Betriebsratsmitglied entscheiden dariiber, was erforderlich
ist und was nicht. Damit Sie richtig und rational entscheiden, ms-
sen Sie sich in den Kopf eines verniinftigen anderen Menschen
hineinversetzen und die Umstande in Ihrem konkreten Fall priifen.
Hierbei spielen vor allem die Vielfalt Ihrer konkreten Aufgaben
sowie die Aktivitdt lhres Gremiums eine wesentliche Rolle. Sie
miissen abwagen, ob die GroBe lhres Betriebs, die Quantitat und
Schwierigkeit der anliegenden Aufgaben sowie die Dringlichkeit
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im Einzelfall dafiir sprechen, dass eine Arbeitshefreiung erforder-
lich ist.

Betriebsratsaufgaben sollen grundséatzlich wahrend
der Arbeitszeit erledigt werden

Behalten Sie dabei Folgendes stets im Hinterkopf: Als Betriebsrat
sollen Sie lhre Aufgaben maoglichst immer wéhrend lhrer Arbeits-
zeit durchfiihren. Nur, wenn betriebsbedingte Griinde dafir spre-
chen, dass Sie Ihre Freizeit opfern, sind Sie gehalten, dies zu tun. In
diesem Fall haben Sie dann aber einen Ausgleichsanspruch (siehe
dazu § 37 Abs. 3 BetrVG).

Auch ohne Freistellung aktive Betriebsratsarbeit
moglich

§ 37 Abs. 2 BetrVG erdffnet lhnen als Betriebsrat auch dann die
Mdglichkeit, sich aktiv an der Betriebsratsarbeit zu beteiligen,
wenn Sie von der Arbeit nicht vollig freigestellt sind. Denn nach
§ 37 Abs. 2 BetrVG werden Sie von |hrer Tatigkeit im Betrieb be-
freit, um Ihren Betriebsrats-Aufgaben nachzukommen. Sorgen Sie
fir eine verniinftige Arbeitsteilung innerhalb des Gremiums, um
die Voraussetzungen dafiir zu schaffen. Achten Sie dabei darauf,
dass Sie sich nicht nur Freirdume dafiir schaffen, Betriebsratssit-
zungen vorzubereiten und abzuhalten.

Aktive Betriebsratsarbeit bedeutet auch, dass Sie unabhangig
von lhren Pflichten versuchen, die Arbeitsbedingungen in lhrem
Betrieb zu verbessern — z. B. durch Gesprache mit Kollegen oder
anderen Betriebsraten.

Wenn Sie eine Freistellung fiir erforderlich halten

Kommen Sie nach dieser Priifung zu dem Schluss, dass Ihre Frei-
stellung erforderlich ist, muss Ihr Arbeitgeber Ihre Entscheidung
akzeptieren. Eine Zustimmung lhres Arbeitgebers zur Arbeitsbe-
freiung nach § 37 Abs. 2 BetrVG ist nicht notwendig.

1 ACHTUNG

Sie konnen sich dem Willen lhres Arbeitgebers
widersetzen

Haben Sie gewissenhaft gepriift, ob eine Arbeitshefrei-
ung erforderlich ist, und sind Sie zu dem Schluss gekom-
men, dass das der Fall ist, sind Sie berechtigt, auch gegen
den Willen lhres Arbeitgebers Ihren Arbeitsplatz zu ver-
lassen.




PRAXISWISSEN

Welche Kosten lhr Arbeitgeber tragt

lhr Arbeitgeber bzw. Ihre Arbeitgeberin ist verpflichtet, die erforderlichen Kosten lhrer Betriebsrats-
arbeit zu tragen (§ 40 Abs. 2 BetrVG). Das heiBt allerdings nicht, dass er jede Ausgabe tragen muss.
Sie missen zumindest immer darlegen kénnen, dass die Kosten erforderlich sind, um lhre Aufga-
ben bewaltigen zu kénnen. Es gibt immer wieder Auseinandersetzungen dariiber, welche Kosten
lhr Arbeitgeber bzw. Ihre Arbeitgeberin tatsachlich iibernehmen muss - gerade in wirtschaftlich

schwierigen Zeiten.

Ihr Arbeitgeber bzw. lhre Arbeitgeberin hat grundsatzlich die Kos-
ten zu tragen, die erforderlich sind, damit Sie Ihre Arbeit als Be-
triebsrat ordnungsgemaB ausfiihren konnen.

Als Betriebsrat missen Sie deshalb in jedem Einzelfall abwagen,
ob Sie die jeweiligen Kosten tatsachlich verursachen diirfen oder
nicht. Sie dirfen dabei nicht nach lhrem eigenen subjektiven Er-
messen handeln. Sie haben sich vielmehr auf den Standpunkt
eines vernlinftigen Dritten zu stiitzen.

Dabei sollten Sie sich immer auch die Frage stellen, ob Sie in der
jeweiligen Situation die geplanten Kosten in der entsprechenden
Hohe verursachen diirfen und ob es nicht eine Méglichkeit gibt,
die Kosten zu reduzieren. Denn Sie unterliegen auch dem soge-
nannten Kostenminimierungsprinzip.

Neben der Erforderlichkeit miissen die Kosten dem Grundsatz der
VerhéltnismaBigkeit entsprechen. Sie miissen darauf achten, dass
die verursachten Kosten nicht unverhaltnismaBig hoch sind.

Voraussetzung Liegt vor
1. Die Kosten sind durch Ihre Betriebsratstatigkeit
entstanden.

2. Sie halten die Kosten fiir erforderlich.

Sie sollten bei all Ihren Ausgaben die Leistungs-
fahigkeit Ihres Unternehmens berticksichtigen. Sie
sind nach dem Grundsatz der VerhaltnismaBigkeit
verpflichtet, mit allen Ausgaben in dem Rahmen
zu bleiben, der Ihrem Unternehmen nach GréBe
und Potenzial zumutbar ist. Sie tragen dabei die
Verantwortung. Als MaBstab gilt Ihre gewissen-
hafte Abwagung unter Beriicksichtigung aller
Umstande.

3. Sie haben die Ausgabe ordnungsgemaB be-
schlossen.

Beantworten Sie nur eine Frage mit ,,Nein“, muss Ihr Arbeitgeber
Ihnen die Kosten im Zweifel nicht erstatten.

Zu finden unter www.adiuva.de

Zum Kostenminimierungsprinzip gehort auch, dass Sie, sofern Sie
die Unterstiitzung durch einen Sachverstandigen bendtigen, zu-
nachst samtliche internen Mdglichkeiten ausschopfen, bevor Sie
einen externen Sachverstandigen beauftragen. Sie miissen also
zundchst Hilfe bei den entsprechenden Kolleginnen und Kollegen
aus lhrem Unternehmen suchen.

Sollten Sie das Gefuihl haben, dass lhnen die interne Unterstit-
zung nicht reicht, kdnnen Sie den Beschluss zur Beauftragung ei-
nes externen Sachverstandigen fassen und die Kosteniibernahme
beantragen.

Es kommt immer wieder einmal vor, dass Betriebsréate entweder
gar nicht erst einen entsprechenden Beschluss fassen und die Kos-
teniibernahme vom Arbeitgeber verlangen oder dass der Arbeit-
geber die Kosteniibernahme verweigert. In diesem Fall sollten Sie
keinesfalls eigenmachtig handeln. Wenn Sie den Experten einfach
selbst beauftragen, kann dies zur Kostenfalle werden. Bei der Be-
auftragung von Sachverstandigen miissen Sie immer eine Verein-
barung mit Ihrem Arbeitgeber (iber die jeweilige Hinzuziehung des
Sachverstandigen treffen (§ 80 Abs. 3 BetrVG).

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Betriebsrat hat in seiner Sitzung vom ... beschlossen, folgende
Sachmittel anzuschaffen:

1. aktuelle Auflage zum Kommentar XY zum Betriebsverfassungs-
gesetz

Begriindung: Die Auflage hat gewechselt. Die Anschaffung der
Neuauflage ist damit fiir die sachgerechte Arbeitshewaltigung des
Betriebsrats erforderlich.

2. 14-tagig erscheinendes Fachmagazin , Urteilsdienst fiir den Be-
triebsrat”

Begriindung: Das Magazin verschafft uns nicht nur einen guten
Uberblick tiber die aktuelle Rechtsprechung im Arbeitsrecht, sondern
gibt auch konkrete Handlungsempfehlungen und Tipps fiir die Um-
setzung in der Praxis. Die Informationen sind erforderlich, damit wir
unsere Betriebsratstatigkeit gut ausiiben kdnnen.

Mit der Bitte um Zustimmung, freundliche GriiBe,

(Unterschrift Betriebsratsvorsitzender)

Zu finden unter www.adiuva.de

unter Eingabe des Titels im Suchfeld

unter Eingabe des Titels im Suchfeld
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Schnell-Check: Prüfen Sie Ihren Anspruch auf Kostenerstattung

		Voraussetzung

		Liegt vor



		1. Die Kosten sind durch Ihre Betriebsratstätigkeit entstanden.

		



		2. Sie müssen die Kosten für erforderlich halten.

		



		Sie sollten also bei all Ihren Ausgaben die Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens berücksichtigen. Sie sind nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verpflichtet, mit allen Ausgaben in dem Rahmen zu bleiben, der Ihrem Unternehmen nach Größe und Potenzial zumutbar ist. Sie tragen dabei die Verantwortung. Als Maßstab gilt Ihre gewissenhafte Abwägung unter Berücksichtigung aller Umstände.

		



		3. Sie haben die Ausgabe ordnungsgemäß beschlossen.

		





Beantworten Sie nur eine Frage mit „Nein“, muss Ihr Arbeitgeber Ihnen die Kosten im Zweifel nicht erstatten.

bitte doppelklicken
Dateianlage
UBRxI-05-2026-SO_SchnellCheck_Kostenerstattung.docx


Muster-Schreiben für Neuanschaffungen



Sehr geehrte Damen und Herren,



der Betriebsrat hat in seiner Sitzung vom …  beschlossen, folgende Sachmittel anzuschaffen:



1. aktuelle Auflage zum Kommentar XY zum Betriebsverfassungsgesetz.



Begründung: Die Auflage hat gewechselt. Die Anschaffung der Neuauflage ist damit für die sachgerechte Arbeitsbewältigung des Betriebsrats erforderlich.



2. 14-tägig erscheinendes Fachmagazin: „Urteilsdienst für den Betriebsrat“



Begründung: Das Magazin verschafft uns nicht nur einen guten Überblick über die aktuelle Rechtsprechung im Arbeitsrecht, sondern gibt konkrete Handlungsempfehlungen und Tipps für die Umsetzung in die Praxis. Die Informationen sind erforderlich, damit wir unsere Betriebsratstätigkeit gut ausüben können.



Mit der Bitte um Zustimmung, freundliche Grüße,



(Unterschrift Betriebsratsvorsitzender)



bitte doppelklicken
Dateianlage
UBRxI-05-2026-SO_Musterschreiben-Neuanschaffungen.docx


PRAXISWISSEN

Pflichten des Betriebsrats | Lesezeit 2 Minuten

Was lhr Arbeitgeber von Ilhnen verlangen kann

Als Betriebsrat haben Sie gegeniiber Ihrem Arbeitgeber bzw. Ihrer Arbeitgeberin nicht nur Rechte,
sondern auch Pflichten. Er bzw. sie kann von lhnen bestimmte Verhaltensweisen verlangen. Die

wichtigsten lesen Sie im Folgenden.

Ab- und Anmeldepflichten

Wollen Sie als Betriebsrat einer Betriebsratstatigkeit nachgehen,
wie z. B. an einer Betriebsratssitzung teilnehmen, haben Sie sich
bei Ihrem Vorgesetzten ab- und nach der Riickkehr wieder zuriick-
zumelden.

I  ACHTUNG

Auch vollstindig freigestellte Mitglieder haben
Pflichten

Vieles gilt im Prinzip auch, wenn Sie von lhrer sonstigen
Tatigkeit freigestellt sind und grundsatzlich nichts ande-
res machen, als sich den gesamten Tag mit Betriebsrats-
tatigkeiten zu beschaftigen.

Denn auch wenn Sie als freigestelltes Betriebsratsmitglied nicht
mehr dem Weisungsrecht Ihres Arbeitgebers unterliegen, miissen
Sie die nicht unmittelbar mit der Arbeitsleistung zusammenhan-
genden Pflichten aus dem Arbeitsverhaltnis sowie allgemeine Re-
gelungen iber das Verhalten und die Ordnung im Betrieb natiirlich
trotzdem beachten. Die Pflicht zur Abmeldung trifft Sie und lhre
freigestellten Gremiumskollegen immer dann, wenn Sie das Be-
triebsgelande verlassen, um die erforderlichen gesetzlichen Auf-
gaben als Arbeitnehmervertreter zu erfillen.

Welche Konsequenzen Sie riskieren ...

Kommen Sie oder ein Kollege bzw. eine Kollegin aus dem Gremium
Ihrer Pflicht zur ordnungsgemaBen Abmeldung vor dem Verlassen
Ihres Arbeitsplatzes nicht nach, kann Ihr Arbeitgeber bzw. lhre
Arbeitgeberin nicht nur die Entgeltfortzahlung fiir die Zeit Ihrer
Abwesenheit streichen, sondern das Verhalten auch mit einer Ab-
mahnung ahnden.

I  ACHTUNG

Sorgen Sie fiir klare Regeln

In den meisten Betrieben gibt es keine klaren Regeln

dariiber, wie Sie und lhre Kolleginnen und Kollegen sich
abmelden miissen. Das fiihrt unweigerlich zu Auseinan-
dersetzungen. Sorgen Sie fiir klare Regeln. Sprechen Sie
mit lhrem Arbeitgeber bzw. lhrer Arbeitgeberin ab, wie
Sie sich abmelden sollen.

Musterformulierung: Abmeldung

Ich mochte am ... in der Zeit von ... bis ... im Rahmen meiner
Betriebsratsaufgaben die anfallenden Angelegenheiten nach dem
Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrecht erledigen.
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1 ACHTUNG

Allgemeiner Hinweis reicht aus

Es reicht aus, wenn Sie lhren Arbeitgeber/ lhre Arbeit-
geberin dariiber informieren, dass Sie auf die Arbeits-
befreiung angewiesen sind, damit Sie sich wichtigen
Betriebsratsaufgaben widmen kénnen, und ihm/ihr da-
bei mitteilen, wo Sie sich aufhalten und wie lange Sie
voraussichtlich abwesend sein werden. Sie sind nicht
verpflichtet, lhrem Arbeitgeber konkret mitzuteilen, wel-
chen Aufgaben Sie sich wahrend der Zeit lhrer Abwesen-
heit widmen. Nutzen Sie die Arbeitsbefreiung, um eine
Angelegenheit mit einem Kollegen bzw. einer Kollegin an
dessen/deren Arbeitsplatz zu besprechen, sind Sie nicht
verpflichtet, lhrem Arbeitgeber/ lhrer Arbeitgeberin den
Namen des Kollegen bzw. der Kollegin mitzuteilen.

Arbeitgeber kann sich nur im Ausnahmefall sperren

Ihr Arbeitgeber kann lhnen die jeweilige Betriebsratstatigkeit zu-
dem nur im Ausnahmefall verweigern. Und zwar nur dann, wenn
er einen schwerwiegenden Grund entgegenhalten kann.

Beachten Sie Ihre Geheimhaltungspflicht

Dank lhrer Informations- und Einsichtsrechte erhalten Sie eine
Menge Daten, die das Unternehmen oder auch nur einen be-
stimmten Personenkreis keinesfalls verlassen sollten. Auch gegen-
tiber den Mitarbeitern des Unternehmens miissen Sie im Hinblick
auf sensible Daten Stillschweigen bewahren.

Gegendiber lhren Betriebsratskolleginnen und -kollegen sind Sie
allerdings nicht zur Geheimhaltung verpflichtet. Bei der Geheim-
haltungspflicht nach § 79 BetrVG geht es um Geschéfts- und Be-
triebsgeheimnisse. Diese Geheimhaltungspflicht besteht nur dann,
wenn lhr Arbeitgeber bzw. lhre Arbeitgeberin die Informationen
ausdriicklich als geheimhaltungsbediirftig erklart hat. Die Ge-
heimhaltungspflichten nach §§ 82, 83 bzw. § 99 Abs. 1 und § 102
Abs. 2 BetrVG betreffen personliche Daten des Mitarbeiters, die
Sie z. B. bei der Einsicht in die Personalakte oder in Gesprachen er-
langen. Hier miissen Sie Stillschweigen bewahren, ohne dass eine
ausdriickliche Erklarung des Mitarbeiters notig ist. Der Beschaftig-
te kann Sie aber von lhrer Schweigepflicht entbinden.




Zustandigkeiten

MUSTER-GESCHAFTSORDNUNG

Muster-Geschaftsordnung: So schaffen Sie Klarheit Uber lhre

Um zu verhindern, dass es in einem neu zusammengesetzten Betriebsratsgremium Unklarheiten
dariiber gibt, wer welche Aufgaben libernimmt bzw. wofiir zustandig ist, ist es sinnvoll, sich
auf eine Geschaftsordnung zu einigen (§ 36 BetrVG). Von einer durchdachten Geschaftsordnung
kann der Betriebsrat nur profitieren. Eine Muster-Geschaftsordnung lesen Sie im Folgenden.

Muster-Geschaftsordnung

Der Betriebsrat hat in seiner Sitzung vom ... folgende Geschaftsordnung beschlossen.

Der Betriebsrat tritt 14-tagig zu seinen Sitzungen zusammen.

Im Fall der Notwendigkeit kann der Betriebsratsvorsitzende zusétzliche
auBerordentliche Betriebsratssitzungen ansetzen. Das kann z. B. der
Fall sein, wenn % der Betriebsratsmitglieder, die Mehrheit der Arbei-
ter- und Angestelltenvertreter im Betriebsrat oder die Jugend- und
Auszubildendenvertretung oder der Arbeitgeber die Einberufung einer
Sitzung verlangen. Eine solche Betriebsratssitzung muss innerhalb von
3 Tagen nach der Antragstellung einberufen werden.

Die Einladung zu den wéchentlichen Betriebsratssitzungen hat spates-
tens 3 Tage vor der Sitzung zu erfolgen. Die Tagesordnung ist bekannt
zu geben. Die Schriftform ist auch durch eine Einladung per E-Mail
gewahrt. Bei der Einladung zu einer auBerordentlichen Betriebsrats-
sitzung ist auch eine kurzfristige Einladung zulassig. Die Frist muss den
Umstanden entsprechend angemessen sein.

Die Auszubildendenvertretung und die Vertrauensperson der Schwer-
behinderten sind zu jeder Sitzung einzuladen, der Vertreter der im
Betrieb vertretenen Gewerkschaft ebenfalls.

Der Arbeitgeber bzw. einer seiner Stellvertreter nimmt an der Sitzung
nur teil, wenn diese auf seinen Antrag hin einberufen wurde. Gleiches
gilt, wenn der Betriebsratsvorsitzende den Arbeitgeber zu einem oder
mehreren bestimmten Tagesordnungspunkten eingeladen hat.

Ist ein Betriebsratsmitglied, ein geladenes Ersatzmitglied bzw. der Ver-
treter der Jugend- und Auszubildendenvertretung oder der Schwerbe-
hindertenvertretung verhindert, hat es dies dem Betriebsratsvorsitzen-
den unverziiglich mitzuteilen. Bei der Verhinderung von Mitgliedern
des Betriebsrats wird ein Ersatzmitglied geladen.

Soll in einer Betriebsratssitzung ein betroffener oder sachverstandiger
Arbeitnehmer aus der Belegschaft gehdrt werden, wird der Betriebs-
ratsvorsitzende dies mit dem Arbeitgeber abklaren. Der Arbeitnehmer
wird in diesem Fall fiir die Dauer seiner Anhérung von der Arbeit unter
Fortzahlung der Vergiitung freigestellt.

Der Betriebsratsvorsitzende schldgt zu jeder Betriebsratssitzung eine
Tagesordnung vor. Antrage zur Tagesordnung kdnnen von jedem Be-
triebsratsmitglied, der Jugend- und Auszubildendenvertretung und der
Vertrauensperson der Schwerbehinderten gestellt werden. Sémtliche
Antrage sollten moglichst 4 Werktage vor der Sitzung schriftlich (E-
Mail reicht) eingereicht werden. In einem begriindeten Eilfall kann ein
Antrag auch zu Beginn einer Sitzung miindlich gestellt werden. Uber
etwaige Anderungen der vorgelegten Tagesordnung wird zu Beginn
einer Sitzung abgestimmt. Die Tagesordnung benennt samtliche The-
men konkret. Der Betriebsratsvorsitzende stellt eventuell vorhandenes
Informationsmaterial allen Mitgliedern des Betriebsrats zur Verfiigung.

Zu finden unter www.adiuva.de unter Eingabe des Titels im Suchfeld

Die Sitzung wird vom Betriebsratsvorsitzenden bzw. im Fall der Ver-
hinderung von dessen Vertreter geleitet. Zu Beginn jeder Sitzung wird
eine Anwesenheitsliste erstellt und die Beschlussfahigkeit festgestellt.
Im Anschluss ist tiber Antrage oder Erganzung des Protokolls der
vorangegangenen Sitzung abzustimmen.

Zu jedem Beratungsthema wird vom Vorsitzenden oder einem sach-
kundigen Betriebsratsmitglied eine kurze Einfiihrung gegeben. Ergeb-
nisse und Diskussionen sollen zusammengefasst werden.

Vor der Beschlussfassung wird der Wortlaut der Antrage formuliert.
Abstimmungen erfolgen grundséatzlich offen durch Handheben.
Geheime Abstimmungen werden nur durchgefiihrt, wenn ein Mitglied
des Betriebsrats dies beantragt und das tbrige Gremium dem mit
einfacher Mehrheit zugestimmt hat. In Anwesenheit des Arbeitgebers
bzw. seines Stellvertreters werden keine Abstimmungen durchgefiihrt.

Das Protokoll enthalt eine Kurzbeschreibung zum jeweiligen Thema
sowie eine Zusammenfassung der Meinungen zum Thema inklusive
des Abstimmungsergebnisses.

Darliber hinaus werden im Protokoll etwaige Arbeitsauftrage an Be-
triebsratsmitglieder formuliert.

Der Betriebsratsvorsitzende fiihrt die laufenden Geschafte. Das heiBt:
Er erledigt den Schriftverkehr. Er organisiert das Betriebsratsbiiro,
bereitet die Betriebsratssitzungen vor und koordiniert die Betriebsrats-
arbeit. Der Betriebsratsvorsitzende vertritt den Betriebsrat zudem nach
auBen hin.

Der Betriebsrat teilt jedem seiner Mitglieder eine Aufgabe zu. Jedes
Betriebsratsmitglied, dem eine besondere Aufgabe iibertragen wurde,
ist verpflichtet, iiber diese Arbeit zu berichten.

Die Geschaftsordnung tritt am ... in Kraft. Sie gilt fiir diese Amtspe-
riode. Sie kann zudem jederzeit durch Beschluss des Betriebsrats mit
absoluter Mehrheit der Stimmen der Betriebsratsmitglieder geéndert
werden.

Ort, Datum

Unterschrift
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Muster- Geschäftsordnung

Der Betriebsrat hat in seiner Sitzung vom ... folgende Geschäftsordnung beschlossen:



§ 1 Betriebsratssitzungen

Der Betriebsrat tritt 14-tägig zu seiner Sitzung zusammen.

Im Fall der Notwendigkeit, kann der Betriebsratsvorsitzende zusätzliche außerordentliche Betriebsratssitzungen ansetzen. Das kann z.B. der Fall sein, wenn ¼ der Betriebsratsmitglieder, die Mehrheit der Arbeiter- und Angestelltenvertreter im Betriebsrat oder die Jugend- und Auszubildendenvertretung oder der Arbeitgeber die Einberufung einer Sitzung verlangen. Eine solche Betriebsratssitzung muss innerhalb von 3 Tagen nach der Antragstellung einberufen werden.



§ 2 Einladung zur Betriebsratssitzung

Die Einladung zu den wöchentlichen Betriebsratssitzungen hat spätestens 3 Tage vor der Sitzung zu erfolgen. Die Tagesordnung ist bekannt zu geben. Die Schriftform ist auch durch eine Einladung per E-Mail gewahrt. Bei der Einladung zu einer außerordentlichen Betriebsratssitzung ist auch eine kurzfristige Einladung zulässig. Die Frist muss den Umständen entsprechend angemessen sein.

Die Auszubildendenvertretung und die Vertrauensperson der Schwerbehinderten sind zu jeder Sitzung einzuladen. Der Vertreter der im Betrieb vertretenen Gewerkschaft ebenfalls. 

Der Arbeitgeber bzw. einer seiner Stellvertreter nimmt an der Sitzung nur teil, wenn diese auf seinen Antrag hin einberufen wurde. Gleiches gilt, wenn der Betriebsratsvorsitzende den Arbeitgeber zu einem oder mehreren bestimmten Tagesordnungspunkten eingeladen hat. 

Ist ein Betriebsratsmitglied, ein geladenes Ersatzmitglied bzw. der Vertreter der Jugend- und Auszubildendenvertretung oder der Schwerbehindertenvertretung verhindert, hat es dies dem Betriebsratsvorsitzenden unverzüglich mitzuteilen. Bei der Verhinderung von Mitgliedern des Betriebsrats wird ein Ersatzmitglied geladen.

Soll in einer Betriebsratssitzung ein betroffener oder sachverständiger Arbeitnehmer aus der Belegschaft gehört werden, wird der Betriebsratsvorsitzende dies mit dem Arbeitgeber abklären. Der Arbeitnehmer wird in diesem Fall für die Dauer seiner Anhörung von der Arbeit unter Fortzahlung der Vergütung freigestellt.



§ 3 Tagesordnung der Betriebsratssitzung

Der Betriebsratsvorsitzende schlägt zu jeder Betriebsratssitzung eine Tagesordnung vor. Anträge zur Tagessordnung können von jedem Betriebsratsmitglied, der Jugend- und Auszubildendenvertretung und der Vertrauensperson der Schwerbehinderten gestellt werden. Sämtliche Anträge sollten möglichst 4 Werktage vor der Sitzung schriftlich (E-Mail reicht) eingereicht werden. In einem begründeten Eilfall kann ein Antrag auch zu Beginn einer Sitzung mündlich gestellt werden. Über etwaige Änderungen der vorgelegten Tagesordnung wird zu Beginn einer Sitzung abgestimmt. 

Die Tagesordnung benennt sämtliche Themen konkret. Der Betriebsratsvorsitzende stellt eventuell vorhandenes Informationsmaterial allen Mitgliedern des Betriebsrats zur Verfügung. 



§ 4 Ablauf der Sitzung

Die Sitzung wird vom Betriebsratsvorsitzenden; im Fall der Verhinderung von dessen Vertreter geleitet. Zu Beginn jeder Sitzung wird eine Anwesenheitsliste erstellt und die Beschlussfähigkeit festgestellt. Im Anschluss ist über Anträge oder Ergänzung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung abzustimmen. Zu jedem Beratungsthema wird vom Vorsitzenden oder einem sachkundigen Betriebsratsmitglied eine kurze Einführung gegeben. Ergebnisse und Diskussionen sollen zusammengefasst werden. 



§ 5 Beschlussfassung des Betriebsrats

Vor der Beschlussfassung wird der Wortlaut der Anträge formuliert. Abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen durch Handheben. Geheime Abstimmungen werden nur durchgeführt, wenn ein Mitglied des Betriebsrats dies beantragt und das übrige Gremium dem mit einfacher Mehrheit zugestimmt hat. In Anwesenheit des Arbeitgebers bzw. seines Stellvertreters werden keine Abstimmungen durchgeführt. 



§ 6 Protokoll

Das Protokoll enthält eine Kurzbeschreibung zum jeweiligen Thema sowie eine Zusammenfassung der Meinungen zum Thema inklusive des Abstimmungsergebnisses. Zudem werden im Protokoll etwaige Arbeitsaufträge an Betriebsratsmitglieder formuliert.



§ 7 Betriebsratsvorsitzender

Der Betriebsratsvorsitzende führt die laufenden Geschäfte. Das heißt: Er erledigt den Schriftverkehr. Er organisiert das Betriebsratsbüro, bereitet die Betriebsratssitzungen vor und koordiniert die Betriebsratsarbeit. Der Betriebsratsvorsitzende vertritt den Betriebsrat zudem nach außen hin. 



§ 8 Zuständigkeiten

Der Betriebsrat teilt jedem seiner Mitglieder eine Aufgabe zu. Jedes Betriebsratsmitglied, dem eine besondere Aufgabe übertragen wurde, ist verpflichtet, über diese Arbeit zu berichten. 



§ 9 Inkrafttreten der Geschäftsordnung Die Geschäftsordnung tritt am ... in Kraft. Sie gilt für diese Amtsperiode. Sie kann zudem jederzeit durch Beschluss des Betriebsrats mit absoluter Mehrheit der Stimmen der Betriebsratsmitglieder geändert werden.    	



Ort, Datum, Unterschrift
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PRAXISWISSEN

Gremiumsiibernahme | Lesezeit 1 Minute

Erfassen Sie zunachst den Ist-Stand

Ziel des neuen Betriebsrats wird es sein, von Belegschaft und Arbeitgeber méglichst schnell als eine
amtierende, funktionierende Arbeitnehmervertretung wahrgenommen zu werden.

Analyse der Ist-Situation

Bevor Sie als amtierender Betriebsrat eine konkrete Analyse star-
ten, sollten Sie Ihre Ziele formulieren; z. B.

e regelmaBige Gesprache mit dem Arbeitgeber,

¢ umfassende Information der Belegschaft Giber die Betriebs-
ratstatigkeit,

e regelmaBige Sprechstunden, um den Kollegen aus der Be-
legschaft ausreichend Gelegenheit zu geben, ihre Anliegen
vorzutragen.

Stehen Ihre wichtigsten Ziele, kdnnen Sie mit der eigentlichen
Analyse loslegen. Setzen Sie dabei Prioritéten.

Zusammenarbeit mit Arbeitgeber und
Belegschaftskollegen

Wenn Sie offen auf Ihren Arbeitgeber bzw. lhre Arbeitgeberin
zugehen und ihn bzw. sie nicht mit unrealistischen Forderungen
iberhdufen, haben Sie gute Chancen fiir den Start einer guten
Zusammenarbeit. Eine weitere Méglichkeit, Missverstandnisse zu
vermeiden und von Anfang an fiir eine gute Zusammenarbeit zu
sorgen, ist die Vereinbarung gemeinsamer Regeln.

lhr mobiler Schnellzugriff auf Fachwissen

lhre Fachzeitschrift als E-Paper
Volltextsuche

Service-Tipp: ADIUVA App

Push-Benachrichtigungen fiir aktuelle Topthemen

Einigen Sie sich z. B. gemeinsam,

e dass Sie umgehend und umfassend informiert werden; und
hdchst sensibel mit vertraulichen Informationen umgehen.

e wie Sie in Krisensituationen zusammenarbeiten wollen.

o wie Sie auf der personlichen Ebene bei Personlichkeitsrechts-
verletzungen und Auseinandersetzungen vorgehen wollen.

* wie Sie sich beide in der Offentlichkeit darstellen wollen.

1  ACHTUNG

Schlagen Sie lhrem Arbeitgeber eine Tagung vor

Zu einem guten Start in eine gemeinsame Zukunft gehort
ein intensives Kennenlernen. Schlagen Sie Ihrem Arbeit-
geber ein gemeinsames Treffen zum Kennenlernen vor —
beispielsweise ein eintagiges Seminar im Betrieb, das Sie
nutzen, um sich kennenzulernen und grundsatzliche Re-
gelungen zu treffen. Im Hinblick auf Ihre Kollegen kommt
es vor allem darauf an, dass Sie ihnen uneingeschrankte
Loyalitat vermitteln.

Vorlesefunktion
Ihre personliche Bibliothek

Jetzt downloaden und mit
lhrer Kundennummer alle

. » Google Pl
Inhalte freischalten. Google Play

| W
¢ App Store
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Freuen Sie sich schon

auf die nachste Sonderausgabe
zu einem wichtigen

und interessanten Thema!
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